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Nur zur nfo mation Seitel

Anhang 11-2: Formular zur Umwelterklärung

Bezeichnung des Vorhabens: PFA2.lab / Versetzung Mast EnBW 334

1 Nr. Fragen: Entscheidungsempfehlung (EBA)
Ii. Flächen-! Bodenverbrauch ____________________

+ UVP wird empfohlen
+ Nächste Frage

+ Eine UVP-Pfiicht ergibt sich ~9 diesem
Tatbestand nicht. Eingriffsregelung ab
arbeiten und Naturschutzbehörden betei
ligen.~Frag~

+ Nächste Frage

+ Eine ~j~~Ij ergibt sich ~ diesem
Tatbestand nicht Eingriffsregeiung ab
arbeiten und Naturschutzbeh. beteilig~
Nächste Frag~

• Nächste Frage

UVP wird empfohlen
Nächste Frage

Eine UVP-Pflicht ergibt ~ aus diesem
Tatbestand nicht Eingriffsregelung ab
arbeiten und Naturschutzbeh. beteilig~
Nächste Frage

+ Nächste Frage

3. Stoffliche Emissionen! Unfallrisiken

+ Die abfaUrechthche Kurzdarstellung
(Anhang~vorzulegen. Wenn hier
~urch~ Umwelt~ und Gesund
heitsauswirkungen nicht sicher ausge
schlossen werden können, wird eine
UVP empfohlen. Zustär~dige ~Behörde
t~.eteUigen.

+ Nächste Frage

+ UVP wird empfohlen, ~derVorha
benträger nicht gesondert begründet,
dass ~ nachteilige L!Jmwelt
auswirkungen~nicht~zu erwarten.sind.

+ Nächste Frage.

+ Ein Bodengutachten ist vorzulegen.
Wenn hierdurch schädliche Umwelt- und
Gesundheitsauswirkungen nicht sicher
ausgeschlossen werden können, w
eine UVP empfohlen. Zuständige Beh.
~lige~

+ Nächste Frage

1 a Werden außerhalb des Oberbaus mehr als 10 ha Ja Ei
neu versiegelt? nein ~

1 b Werden außerhalb des Oberbaus mehr als 50 m2 ja El
dauerhaft neu versiegelt?
(abweichend davon gelten in einigen Bundesländern
abweichende Werte, vgl. Anhang 11-3)

nein ~

lc Wird im Zuge der Bauarbeiten eine unbefestigte ja El
Fläche von mehr als 100 m2 bauzeitlich als Zufahrt,
Baueinrichtungsfläche, Lager etc. in Anspruch ge
nommen?

nein ~

le

ld Finden außerhalb des Oberbaus Bodenbewegungen ja El
im Umfana von mehr als 200 000 m3 statt? nein ~

Finden außerhalb des Oberbaus Bodenbewegungen ja El
von mehr als 800 m3 statt?
(abweichend davon gelten in einigen Bundesländern
abweichende Werte, vgl. Anhang 11-3)

Nein ~

2. Nichtstoffliche Immissionen

2a Können durch das Vorhaben die Grenzwerte der 26. ja Ei + UVP~I~ empfohlen
BlmSchV überschritten werden und ist der fragliche
Bereich allgemein zugänglich bzw. Privatgelände Nein ~ + Nächste Frage
außerhalb des Betriebsgeländes?

2b Können mit dem Vorhaben baubedingt Sprengun- ja Ei + Sondergutachten erfordeilich. Wber die
gen, erhebliche Erschütterungen oder Lärmimmissi- UVP ist nach Vorlageccl~1~ri.~zu
onen verbunden sein? entscheiden.

nein ~ + Nächste Frage

2c Können durch das Vorhaben betriebsbedingt erhebli- ja El + UVP~~Iehipfohlen
che Lärm- / Erschütterungsimmissionen entstehen? nein ~ + Nächste Frage.

3a Können beim Vorhaben bau- oder betriebsbedingt ja Ei
gefährliche Abfälle anfallen?

Nein ~

3b Können durch bau- oder betriebsbedingte Emissio- ja
nen die Prüf-, Maßnahmen- oder Vorsorgewerte
nach Anhang 2 zur Bundes-Bodenschutz- und Alt
lastenverordnung überschritten werden?

nein ~

Ei

3c Können durch das Vorhaben schädliche Bodenver- ja El
änderungen, Verdachtsflächen, Altlasten, altlasten
verdächtige Flächen oder Deponien mobilisiert oder
verändert werden?
(gilt nur für im Boden verbleibende, belastete Sub
strate. Für die zu entsorgenden Substrate ist aus
schließlich Frage 3a einschlägig) Nein ~
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1 Nr. Fragen:
3d Kann sich durch das Vorhaben die Unfallgefahr ja D

erhöhen? nein ~

3e Kann das Vorhaben zu einer erheblichen Erhöhung ja LJ
von Luftverunreinigungen führen? nein ~

Entscheidungsempfehlung (EBA)
+ UVP wird empfohlen
+ Nächste Frage

+ UVP wird empfohlen
+ Nächste Frage

[4,. Überschreitung sonstiger anlagenbezogener Größenwerte

4 Werden durch das Vorhaben Größen- oder Leis- ja El 4 UVP wird empfohlen
tungswerte nach Anlage 1 zum UVPG überschritten? Nein ~ + Nächste Frage

1 5~ Beeinträchtigungen von Schutzgebieten! - objekten 1

5c Findet das Vorhaben in ja El
. Landschaftsschutzgebieten und Biosphärenre

servaten (ohne Kernzonen)
• Naturparke (soweit durch Rechtsverordnung

geschützt)
statt und kann es der Schutzverordnung zuwiderlau
fen bzw. können durch das Vorhaben
• Naturdenkmale,
• geschützte Landschaftsbestandteile,
‘ Biotope nach § 30 BNatSchG Nein ~
unmittelbar beeinträchtigt werden?

5d Findet das Vorhaben in ja El
‘ Bodenschutzgebieten,
~ Wasserschutzgebieten (außer Zone 1)
• Heilquellenschutzgebieten,
• Schutzgebieten nach dem Bundeswaldgesetz
statt und kann es der Schutzverordnung zuwiderlau
fen? nein M

5e Können durch das Vorhaben denkmalrechtlich ge- ja LJ
schützte Objekte oder Bereiche in Anspruch ge
nommen oder unmittelbar beeinträchtigt werden?

Nein ~

FFH-Vorprüfung bzw. FFH-Verträglich
keitsprüfung ist durchzuführen (siehe
Umweltleitfaden Teil IV). Die erhebliche
Beeinträchtigung eines FFH-Gebietes
macht i. d. R. eine UVP erforderlich.
Alle nach § 3 Abs. 3 UmwRBG aner
kannten Naturschutzvereinigungen
sind im Zulassungsverfahren im
Rahmen eines Abweichungsverfah
rens nach § 34 Abs. 3 (ggf. 1. V. m.
Abs. 4) BNatSchG zu beteiligen. Dies
gilt auch für die Durchführung eines
Plangeneh m igu n gsverfah rens.
Nächste Frage

UVP wird empfohlen. Auf eine UVP
kann in Einvernehmen mit den zustän
digen Beh. verzichtet werden, wenn die
Beeinträchtigungen gering sind. Ein
griffsregelung (für die Kategorien nach
BNatSchG) und Befreiungsvorausset
zungen sind abzuarbeiten. Der Antrag
steller muss die entsprechenden
Schutzgebietsverordnungen vorlegen.
Alle nach § 3 Abs. 3 UmwRBG aner
kannten Naturschutzvereinigungen
sind bei Befrelungen von Schutzge
bietsverordnungen (außer WSG) zu
beteiligen. Dies gilt auch für die
Durchführung eines Plangenehmi
gungsverfahrens.
Nächste Frage

Eingriffsregelung und Befreiungs
voraussetzungen sind abzuarbeiten. Der
Antragsteller muss die jeweiligen Ver
ordnungen vorlegen. Mit der zuständi
gen Behörde ist abzuklären, ob beson
dere einzelfallbezogene Gründe für die
Durchführung einer UVP sprechen. Die
Naturschutzbehörde ist zu beteiligen.
Nächste Frage

+ Nächste Frage

4 Mit der zuständigen Behörde abzuklä
ren, ob besondere einzelfallbezogene
Gründe für die Durchführung einer UVP
sprechen. Die Schutzgebietsverordnun
gen und die Befreiungsvoraussetzungen
sind zu prüfen. Nächste Frage.

4 Nächste Frage

4 Die Erforderlichkeit einer UVP ist mit der
zuständigen Behörde abzuklären. Die
Befreiungsvoraussetzungen sind zu
prüfen. Nächste Frage.

4 Nächste Frage

5a Liegt im Wirkraum des Vorhabens ein FFH- Gebiet ja
oder Vogelschutzgebiet?

5b Findet das Vorhaben in einem
• Nationalpark,
• Naturschutzgebiet,
• Biosphärenreservat,
• Wasserschutzgebiet (Zone 1) oder
• Nationalen Naturmonument
statt und kann es der Schutzverordnung zuwiderlau
fen?

Nein ~ 4

ja L1+

Nein ~ 4

4
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Nr. Fragen: Entscheidungsempfehlung (EBA)
16. SonstiQe Beeinträchtinunnen von Schutzqütern nach ~ 1 UVPG (soweit nicht unter 1-5 erfasst~

+ UVP wird empfohlen
_____________________________________________________________ + Nächste Frage

7~ Sonstige Gründe für die Durchführung einer UVP

• Eine UVP-Pflicht ergibt sich aus diesem
Tatbestand nicht. Eingriffsregelung
abarbeiten und Naturschutzbeh. beteili
gen. Nächste Frage.

+ Nächste Frage.

+ Artenschutzblätter nach Umweltleitfaden,
Teil V, sind vorzulegen. Wird eine lokale
Population nachhaltig beeinträchtigt,
wird eine UVP empfohlen. Nächste Fra
ge.

+ Nächste Frage.

+ Sind Europäische Vogelarten oder Arten
des Anhangs IV Richtlinie 92/43/EWG
betroffen, Entscheidung wie unter 6c.
Ansonsten Eingriffsregelung abarbeiten
und Naturschutzbehörde beteiligen.
Nächste Frage.

+ Nächste Frage.

+ Die Notwendigkeit einer UVP ist mit den
Naturschutzbeh. abzuklären. Sofern
keine UVP durchgeführt wird, ist die
Eingriffsregelung anzuwenden. Nächste
Frage.

+ Nächste Frage

+ Eine UVP-Pflicht ergibt sich aus diesem
Tatbestand nicht, Es wird die Abarbei
tung der Eingriffsregelung und die Betei
ligung der Naturschutzbeh. empfohlen.
Nächste Frage
Nächste Frage

Die Erforderlichkeit einer UVP ist mit
den Wasserbehörden abzuklären und
die Erforderlichkeit der Anwendung der
Eingriffsregelung ist mit den Natur
schutzbehörden abzuklären.

+ Nächste Frage

+ UVP wird empfohlen

+ Nächste Frage

+ UVP wird empfohlen
+ Nächste Frage

+ gesonderte Angaben prüfen und weiter
mit Endbewertung

+ nächste Frage

+ Vermeidungsmaßnahmen bzw. Vorkeh
rungen in Formular 11-5 prüfen. Weiter
mit Endbewertung

+ weiter mit Endbewertung

6a Soll einheimische und standortgerechte Vegetation ja LJ
auf mehr als 1 ha beseitigt werden? nein ~

6b Soll bauzeitlich oder dauerhaft einheimische und ja L1
standortgerechte Vegetation auf mehr als 50 m2 besei
tigt oder zurück geschnitten werden?

nein ~

6c Können Verbote des § 44 BNatSchG in Hinblick auf ja LJ
Europäische Vogelarten oder Arten des Anhangs IV
der Richtlinie 92/43/EWG verletzt werden?

Nein
6d Kann das Vorhaben die Barrierewirkung für wandern- ja L1

de oder im Bahnbereich lebende Tiere erhöhen?

Nein ~

6e Kann das Vorhaben über einen Radius von 500 m ja L1
hinaus sichtbar sein bzw. können Landschaftselemente
zerstört werden, die über 50Cm hinaus landschaftsprä
gend wirken
und kann das Landschaftsbild im Außenbereich
dadurch über den Radius von 500m hinaus erheblich nein ~
beeinträchtiqt werden?

6f Kann das Vorhaben über das Betriebsgelände der ja El
Bahn hinaus sichtbar sein bzw. können über das Bahn-
gelände hinauswirkende landschaftsprägende Elemen
te beseitigt werden
und kann das Landschaftsbild dadurch im Außenbe
reich erheblich beeinträchtiot werden? nein l5~1 +

+6g Ist das Vorhaben ja El
• mit Gewässerbenutzungen nach § 9 WHG verbun

den,
~ nach den Darstellungen einer Gefahren- oder Risiko-

karte (~ 74 WHG) einem Überflutungsrisiko ausge
setzt,

oder läuft das Vorhaben den Vorgaben eines
• Risikomanagementplans (~ 75 WHG) bzw. eines
• Bewirtschaftungsplans (~ 83 WHG)
zuwider?

nein ~

6h Werden innerhalb eines Überschwemmungsgebietes ja El
• Flächen versiegelt, Abflusshindernisse vergrößert
• der Retentionsraum vermindert nein ~
bzw. werden Gewässer verrohrt/ ausgebaut?

6i Werden klimatische Ausgleichsräume/ Luftaustausch- ja L.J
bahnen in ihrer Funktion erheblich beeinträchtigt? nein ~

7a Liegen sonstige Erkenntnisse vor, die für oder gegen ja El
die Erstellung einer UVP sprechen?

nein ~

7b Können eine oder mehrere der oben aufgeführten ja El
Fragen nur unter Berücksichtigung von Vermei
dungsmaßnahmen oder sonstiger Vorkehrungen mit
„Nein“ beantwortet werden? nein ~
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Endbewertung: Sofern alle Fragen mit „nein“ beantwortet wurden, wird nach überschlägiger Prüfung die Durchführung
einer UVP nicht empfohlen. Der Vorhabenträger kann durch zusätzliche Unterlagen begründen, dass eine Umweltver
träglichkeitsprüfung verzichtbar ist.
Zur Beantwortung der Fragen wurde ein Ortstermin durch die Umweltfachkraft durchgeführt:
Eja
~ nicht erforderlich weil Prüfung vorgelegter Unterlagen
Eine Liste der herangezogenen Unterlagen und befragten Behörden wird beigelegt. ja L1

nein ~

Die Umwelterklärung wurde gem. der Hinweise in An der Bearbeitung der Umwelterklärung hat als Umweltfachkraft
Anhang II vollständig, zutreffend und auf Grund- (gemäß EBA-Liste) mitgewirkt:
lage der Antragsunterlagen ausgefüllt:

Projektteiter Ort Datum Unterschrift der Umwettfachkratt Ort Datum

Qualifikation (nur externe Fachgutachter):
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Qualifikation (nur externe Fachgutachter):

Eiidb~W~?tung: Söfern alle Fragen mit~neiii‘ b~?itwort~t wurden, wird nach üb~~hlä~iger Prüfung die Durchführung
~~?UVP nicht empfohlen. Der Vorhabenträger kann durch zusätzliche Unterlagen begründen, dass eine Umweltver
~träglichkeitsprüfung verzichtbar ist.
Zur Beantwortung der Fragei~wu?~e.eih Ort~t~rriiin dyrch di~UmweItfachkraft durchgeführt:
Lija
L5?J nicht erfordedich.weiI Prüfung vorqeleqter UnterlaQen - ______
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Prolekt~eILer . 0,1

jaU
neinN

und befr~ten Behörden wird beigelegt.

Die Umwelterklärung wurde gern: der Hinweise in An der Bearbeitung der Umwelterklärung hat al~Jmweltfacbkraft
Aiihang II vollständig~ zutreffend und auf Grund- (gemäß EBA-Liste) mitgewirkt: •. -.

lage derAntra~s.unterlagen ausgefüllt~ ‚

~ ~2J2 2 204-?-
D~tum unte Itt der tjmwel actikraft 0,1 Datun~
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DB PROJEKT STUTTGART-ULM GMBH
ABS/NBS Stuttgart-Augsburg, Bereich Wendungen - Ulm S21
PFA 2.la/b Wendungen - Kirchheim, Planänderungsverfahren ~Versetzung Strommast 334 der EnBW“
Ergänzung 1 zum Erläuterungsbericht LBP, UmwelterkI~rung

PFA 2.1.ab 1 Planänderungsverfahren

Versetzung 110 kV-Mast der EnBW (334)

Einzelfallprüfung nach § 3c UVPG (Screening)
Beiblatt zur Erläuterung gern. Punkt 7 des Formulars zur Umwelterklärung

Gegenstand der Planänderung ist die Versetzung eines bestehenden Strornrnastes der
EnBW (Nr. 334) im Zuge der Herstellung der Bahnstromleitung 593.

Die vorliegende Planänderung ist nicht geeignet, weitreichende und nachhaltige Auswirkun
gen auf die Schutzgüter gern. §2 UVPG zu entfalten. Die Durchführung einer Umweltverträg
lichkeitsprüfung ist nicht ersichtlich.

Beschreibung Vorhaben
Im Zuge der Errichtung einer 110 kV-Stromleitung zur Zuführung von elektrischer Energie
zum Betrieb der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm muss ein bestehender Mast der EnBW
(334) aus leitungstechnischen Gründen um ca. 40 m versetzt werden. Die neu zu konzipie
rende Stromleitung (BL 593) wird in einem separaten Verfahren der Planfeststellungsge
nehmigung zugeführt.

Auswirkungen auf Schutzgüter
Es sind keine Auswirkungen auf die Schutzgüter zu erwarten.

Einzelheiten können den beigefügten Anlagen des Planänderungsantrags zur BL 593 ent
nommen werden.

Insgesamt ist festzustellen, dass sich mit der beantragten Planänderung die Auswirkungen
des Vorhabens auf die Schutzgüter gern. § 2 UVPG gegenüber der Planfeststellung nicht
auswirken werden.

Nach Auffassung der Vorhabenträgerin besteht für die vorliegende Planänderung daher kei
ne Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach den §~ 3e Abs. 1 Nr.
2, 3c, 3a UVPG.

Stand 20.01.2017



DB PROJEKT STUTTGART-ULM GMBH
ABS/NBS Stuttgart-Augsburg, Bereich Wendungen - Ulm S21
PFA 2.la/b Wendlingen - Kirchheim, Planänderungsverfahren ~Versetzung Strommast 334 der EnBW“
Ergänzung 1 zum Erläuterungsbencht LBP, Umwelterklärung

Einzelfallprüfung nach ~ 3c UVPG (Screening):
Erläuterungen zum Formular zur Umwelterklärung Anhang 11-2

Im Folgenden werden die Antworten bzw. Einschätzungen, die im Formular zur Umwelterklä
rung (Anhang 11-2) getroffen wurden, näher erläutert.

Frage Antwort Stellungnahme Bemerkung
Nr.

1 a nein Es kommt nicht zur Versiegelungen von mehr als 10 ha, da es sich
um die Versetzung eines bestehenden 110 kV-Bestandmastes der
EnBw handelt.

1 b nein Es kommt nicht zur Versiegelungen von mehr als 50 qm ha, da es
sich um die Versetzung eines bestehenden 110 kV-Bestandmastes
der EnBw handelt.

1 c nein In der vorgelegten Planänderung kommt es nicht zu einer weiteren
Ausdehnung der Baustelleneinrichtungsfläche. Zwar werden unbe
festigte Flächen (Acker) kurzfristig bauzeitlich bedingt inanpruch
genommen werden. Gemäß den Ausführungen des LBP sind je
doch keinerlei Maßnahmen zur Minimierung, Schutz oder Aus
gleich erforderlich.

1 d nein In der vorgelegten Planänderung kommt es nicht zu einer weiteren
Ausdehnung der Bodenbewegungen.

1 e nein In der vorgelegten Planänderung kommt es nicht zu einer weiteren
Ausdehnung der Bodenbewegungen.

2 a nein Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf die Grenzwerte der
BImScHV.

2 b, c nein Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf baubedingte Geräusch-
und Erschütterungsimmissionen.

Stand 20.01.2017



DB PROJEKT STUTTGART-ULM GMBH
ABS/NBS Stuttgart-Augsburg, Bereich Wendungen - Ulm S21
PFA 2.la/b Wendlingen - Kirchheim, Planänderungsverfahren ~Versetzung Strommast 334 der EnBW“
Ergänzung 1 zum Erläuterungsbencht LBP, Umwelterkl~rung

Frage Antwort Stellungnahme Bemerkung
Nr.

3 a nein In der vorgelegten Planänderung fallen keinerlei gefährliche Abfälle
an.

3 b nein In der vorgelegten Planänderung kommt es nicht zu einer Verlet
zung des Bundesbodenschutzgesetzes bzw. der Altlastenverord
n u ng.

3 c nein Es sind keine altlastenverdächtige Flächen vorhanden.

3 d nein In der vorgelegten Planänderung kommt es nicht zu einer Erhö
hung der Unfallgefahr.

3 e nein Es kommt nicht zu einer Erhöhung der Luftverunreinigungen.

4 nein Es werde keine UVP-Größen überschritten.

5 a nein Das Vorhabensgebiet befindet sich randlich zu einem NATURA-
2000 Gebiet; eine direkte Berührung ist jedoch nicht gegeben. Es
gehen durch das Vorhaben keinerlei negative Umwelteinflüsse auf
das NATURA-2000 Geiet aus.
Die Durchführung einer NATU RA-2000-Vorürfung oder Verträglich
keitsstudie ist nicht erforderlich.

5 b nein Das Vorhaben liegt nicht in einem derartigen Schutzgebiet.

5 c nein Das Vorhaben liegt außerhalb von Landschaftsschutzgebieten.

5 d nein Das Vorhaben liegt nicht in einem derartigen Schutzgebiet.

5 e nein Es werden keine denkmalgeschützten Objekte in Anspruch ge
nommen.

6 a nein Es wird keinerlei Vegetation zurückgeschnitten werden.

6 b nein Es wird keinerlei Vegetation zurückgeschnitten werden.

Stand 20.01.2017



DB PROJEKT STUTTGART-ULM GMBH
ABS/NBS Stuttgart-Augsburg, Bereich Wendungen - Ulm S21
PFA 2.laIb Wendlingen - Kirchheim, Planänderungsverfahren ~Versetzung Strommast 334 der EnBW~
Erq~nzunq 1 zum Erl~uterunqsbericht LBP, Umwelterkl~runq

Frage Antwort Stellungnahme Bemerkung
Nr.

6 c nein Es werden keinerlei Verbote gemäß § 44 BNatSchG verletzt.

6 d nein Es kommt nicht zu einer Barrierewirkung.

6 e, f nein Es kommt zu keinerlei Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes
im Außenbereich, da der bestehende Mast um wenige Meter ver
setzt wird.

6 g, h nein Es kommt nicht zu einer Beeinträchtigung jeglicher Gewässerty
pen.

6 i nein Es kommt nicht zu einer Beeinträchtigung des Luftaustausches.

7 a nein Es gibt keine Erkenntnisse, die für die Durchführung einer UVP
sprechen.

7 b nein Keine der mit NEIN beantworteten Fragen konnte nur durch Ver
meidungsmaßnahmen oder sonstige Vorkehrungen entsprechend
beantwortet werden.

Nach Auffassung der Vorhabenträgerin besteht für die vorliegende Planänderung keine
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Stand 20.01.2017
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